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Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
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01067 Dresden

Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper und Nico Brünler
(DIE LINKE)
Drs.-Nr.: 7/4504
Thema: Aufstellung, Beschluss, Genehmigung kommunaler Haus-

haltssatzungen für 2021 bzw. für 2021/2022 ohne beschlos-
senen Staatshaushalt?

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Vorbemerkung:

Gemäß § 78 SächsGemO und § 61 SächsLKrO i. V. m.
§ 78 SächsGemO haben die Gemeinden, Städte und Landkreise für

jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, in der insbe-
sondere im Ergebnishaushalt: der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge und Aufwendungen sowie deren Saldo sowie im Finanzhaushalt:
der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Ven/valtungstätigkeit und deren Saldo unter Angabe des Gesamtbetra-

ges der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und der vorgese-
henen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfti-

ge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für lnvestitionen und lnvestiti-

onsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
festzusetzen sind. Da bislang für das kommende Haushaltsjahr 2021

kein vom Landtag beschlossenes Haushaltsgesetz (Staatshaushalt)
vorliegt, das Finanzausgleichsmassengesetz 2019/2020 nur für die

Haushaltsjahre 2019/2020 Geltung hat und im Sächsischen Finanzaus-
gleichsgesetz die betreffenden Finanzierungsregelungen nur für die
Haushaltsjahr 2019/2020 getroffen sind, bestehen keine rechtsverbind-

lichen Regelungen über die künftigen Zuweisungen an die Kommunen
respektive für deren Einnahmen, die jedoch Voraussetzung für eine

ordnungsgemäße und verlässliche Haushaltsaufstellung der Kommu-
nen sind.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:
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Frage 1:

lnwieweit, nach welchem Verfahren, auf welcher konkreten gesetzlichen Grund-

lage und unter Zugrundelegung welcher konkreten Einnahme- und Zuweisungs-

beträge von Seiten des Landes (Staatshaushalt, FAM-G, FAG) ist eine Aufstellung

von Haushaltssatzungen der Kommunen für das kommende Haushaltsjahr 2021
(Einjahreshaushalt) oder auch für die Haushaltsjahre 2021/2022 (Doppelhaushalt)
zulässig?

Die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 im
Fall von Einzelhaushalten bzw. für die Haushaltsjahre 2021/2022 im Fall von Doppel-

haushalten ist zulässig. § 76 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz der Sächsischen Gemeinde-

ordnung (SächsGemO) bestimmt insoweit, dass die vom Gemeinderat beschlossene
Haushaltssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des

Haushaltsjahres vorliegen soll. Haushaltsjahr ist nach § 74 Absatz 3 SächsGemO das
Kalenderjahr. Das Verfahren zur Aufstellung dieser Haushaltssatzungen richtet sich

nach den Regelungen der Sächsischen Gemeindeordnung, insbesondere § 76 Sächs—

GemO, und der Sächsischen Kornmunalhaushaltsverordnung (SäcthomHVO), hier

insbesondere § 10 SäcthomHVO. Darüber hinaus enthält die VenNaItungsvorschrift

Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi), hier insbesondere Teil A. III, konkre—
tisierende Vorgaben. Daneben können im Einzelfall die auf der Ermächtigungsgrundla—
ge des § 129 Absatz 2 SächsGemO basierenden Regelungen des Erlasses des Säch-

sischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts

im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVlD-19—Pandemie im Frei-
staat Sachsen vom 27. Oktober 2020 einschlägig sein.

Hinsichtlich der konkreten Einnahme— und Zuweisungsbeträge von Seiten des Freistaa-
tes Sachsen sind die Kommunen gehalten, die vom Staatsministerium der Finanzen
bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung unter Berücksichtigung

der konkreten örtlichen Gegebenheiten zugrunde zu legen, vgl. Teil A. III. 3a VwV
KomHWi.

Frage 2:

Welche konkreten Genehmigungen oder vorherige Zustimmungen sind durch die

jeweils zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden für die von den Gemeinden, Städ-

ten und Landkreisen noch bis zum Ende dieses Jahres aufgestellten und be-
schlossenen Haushaltssatzungen bzw. deren Bestandteile zu erteilen?

Die Beantwortung der Frage ist zum einen davon abhängig, ob die beschlossene

Haushaltssatzung die Bestandteile und Anlagen gemäß § 1 SäcthomHVO enthält
oder nicht, denn nur dann beginnt die Monatsfrist des § 119 Absatz 1 SächsGemO

überhaupt zu laufen, zum anderen davon, ob sie genehmigungspflichtige Bestandteile
enthält oder nicht.

Enthält die Haushaltssatzung die erforderlichen Bestandteile und Anlagen, jedoch kei—

ne genehmigungspflichtigen Bestandteile, erlässt die zuständige Rechtsaufsichtsbe-

hörde in der Regel einen Feststellungsbescheid, der die Gesetzmäßigkeit der Haus-
haltssatzung bestätigt. Erfolgt dies nicht innerhalb eines Monats, darf die Gemeinde
den Beschluss gemäß § 119 Absatz 1 2. Alternative SächsGemO vollziehen.
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Enthält die Haushaltssatzung dagegen genehmigungspflichtige Bestandteile, bedürfen

diese im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde
und der Satzungsbeschluss darf nach § 119 Absatz 2 SächsGemO erst vollzogen wer-
den, wenn die Genehmigung erteilt ist. Genehmigungserfordernisse ergeben sich, so-
fern die Haushaltssatzung eine oder mehrere der nachfolgenden Bestandteile enthält

und die dort jeweils aufgeführten Voraussetzungen vorliegen: Verpflichtungsermächti-

gungen nach § 81 SächsGemO, Kreditermächtigungen nach § 82 SächsGemO, Si—

cherheiten und Gewährleistung für Dritte gemäß § 83 SächsGemO und/oder Kassen-
kredite gemäß § 84 SächsGemO.

Frage 3:

lnwieweit, nach welchem Verfahren, mit welchen Maßgaben und auf welcher
konkreten gesetzlichen Grundlage werden durch die von den Gemeinden, Städ-
ten und Landkreisen zur Genehmigung vorgelegten Haushalte bzw. deren ge-
nehmigungs-pflichtigen Bestandteile erteilt, obwohl für das oder die maßgebli-

chen Haushaltsjahre kein vom Landtag beschlossenes Haushaltsgesetz (Staats-

haushalt) vorliegt, das FinanzausgIeichsmassengesetz 2019/2020 nur für die

Haushaltsjahre 2019/2020 Geltung hat und im Sächsischen Finanzausgleichsge-

setz die betreffenden Finanzierungsregelungen nur für die Haushaltsjahre
2019/2020 getroffen sind, und damit keine rechtsverbindlichen Regelungen über
Zuweisungen an die Kommunen bzw. für deren Einnahmen ab dem 1. Januar

2021 bestehen, die jedoch Voraussetzung für eine ordnungsgemäße und verläss-
liche Haushaltsaufstellung der Kommunen sind?

Es wird auf die Antwort auf die Frage 1 verwiesen.

Ergänzend ist anzumerken, dass die von den Kommunen auf Basis der Orientierungs-

daten für die Finanzplanung zugrunde gelegten Einnahme- und Zuweisungsbeträge

von Seiten des Freistaates Sachsen Bestandteil des Haushaltsplans sind. Ändern sich
die Planzahlen, z. B. durch Vorgaben des Gesetzgebers oder unerwartete Minderung

der Einnahmen aus Gewerbesteuern, haben die Kommunen zu prüfen, ob nach
§ 77 SächsGemO eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.

Frage 4:

Welche Gemeinden, Städte und Landkreise stellen derzeitig bis zum Ende des

laufenden Jahres 2020 Haushaltssatzungen für das kommende Haushaltsjahr
2021 ohne ein beschlossenes Haushaltsgesetz (Staatshaushaltsplan) auf oder

haben Haushaltssatzungen für 2021 bzw. 2020/2021 bereits beschlossen? (Bitte
aufgeschlüsselt nach Gemeinden, Städten und Landkreisen darstellen.)

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre Amtsführung verantwortlich. Sie ist
daher im Rahmen ihrer Zuständigkeit nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft
verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die
außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall, soweit es um die Frage geht, welche Kommunen derzeit bis

zum Ende des laufenden Jahres 2020 Haushaltssatzungen für das kommende Haus-
haltsjahr 2021 aufstellen. Denn diese Fragestellung betrifft ausschließlich die Finanz—
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hoheit, die zu den SelbstvenNaltungsaufgaben der Gemeinden gehört. Selbstverwal—
tungsaufgaben unterliegen der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht. Im Zustän-
digkeitsbereich der Rechtsaufsicht können die Staatsregierung bzw. die hierfür zustän-
digen Rechtsaufsichtsbehörden vom lnformationsrecht nach § 113 SächsGemO nur

Gebrauch machen, wenn es im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder

bereits eingetretene Rechtsverletzung gibt. Derartige Anhaltspunkte liegen jedoch nicht

vor, so dass von einer Abfrage bei den Kommunen abgesehen wurde.

Bezogen auf die Kreisfreien Städte und Landkreise, die der Aufsicht der Landesdirekti-

on Sachsen unterliegen, liegen der Staatsregierung jedoch Erkenntnisse vor, dass die

Landeshauptstadt Dresden sowie die Landkreise Leipzig, Nordsachsen, Erzgebirgs-

kreis, Zwickau sowie möglichen/veise auch Mittelsachsen und Vogtlandkreis noch im
Dezember ihren Haushalt beschließen wollen. Die Kreisfreien Städte Chemnitz und

Leipzig sowie die Landkreise Bautzen, Meißen, Görlitz und Sächsische Schweiz—
Osterzgebirge beabsichtigen dies erst im nächsten Jahr zu tun. Nach gegenwärtigem

Kenntnisstand wollen alle Kreisfreien Städte und Landkreise einen Doppelhaushalt
2021/2022 beschließen.

Hinsichtlich der kreisangehörigen Gemeinden liegen der Staatsregierung Angaben nur
vor, soweit beschlossene Haushaltssatzungen für 2021 bzw. 2020/2021 bereits der
Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt wurden. Insoweit wird auf die Anlage venNiesen.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Kommunen, wie bereits in der Antwort auf

die Frage 1 ausgeführt, ihre Haushaltssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens
einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorlegen sollen. Tragen sie dem nicht

Rechnung, bedeutet dies aufgrund der in § 119 SächsGemO geregelten Fristen, dass
sie sich gemäß § 78 SächsGemO ab Beginn des Jahres 2021 in vorläufiger Haushalts—
führung befinden, mit den damit verbundenen Restriktionen.

Frage 5:

Welche Gemeinden, Städte und Landkreise haben bisher ihre Haushaltssatzun-

gen für 2021 bzw. 2021/2022 der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde zur haus-

haltsrechtlichen Genehmigungen zugeleitet und welche Entscheidungen sind zu
diesen bisher von den zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden getroffen worden

bzw. welche Genehmigungen wurden zu diesen erteilt? (Bitte aufgeschlüsselt
nach Gemeinden, Städten und Landkreisen darstellen.)

Es wird auf die Anlage vewviesen, die die entsprechenden Angaben mit Stand 24. No—
vember 2020 enthält.

| fr undlichen Grüßen

«J LA
ro . Dr. Roland Wöller

Anlage
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Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung wurde

durch die

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

Gemeinde liegt Rechtsaufsichtsbehörde Doppelhaushaltl

Rechtsaufsichts- genehmigt am/Ablauf der Einzelhaushalt

behörde vor Monatsfrist nach

§ 119 SächsGemO

, Erzgebirgskreß ,

Oelsnitz/Erzgeb. x 08.07.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Scheibenberg x 10.11.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Schlettau x 20.11.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Landkreis Mittelsachggn ,

Altmittweida x in Bearbeitung Einzelhaushalt 2021

Geringswalde x 16.12.2019 Doppelhaushalt 2020/2021

Hartha x 11.05.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Mittweida x 13.01.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Oberschöna x 17.12.2019 Doppelhaushalt 2020/2021

Waldheim x 09.06.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

' , ngtlandkreis: , «' ' ’ ' '

Limbach x 19.11.2020 Einzelhaushalt 2021

Netzschkau x in Bearbeitung Doppelhaushalt 2021/2022

' Land'kreisZwickau " . „' V, , ' i

Bernsdorf x 18.03.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Limbach-Oberfrohna x 24.02.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Niederfrohna 20.03.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

„ Landkreis ngtggn ’ , ,
Großdubrau x | 23.07.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

M , i, , „«« „1; ' ' Land'kreig G'Öl'fi'tz „. ’,

Löbau x 14.01.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Oppach x 22.01.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Landkreis Meißen , '
Coswig x 09.04.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Diera-Zehren x 31.07.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Großenhain x 31.03.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Lampertswalde x 07.07.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Riesa x 02.06.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Schönfeld x 11.05.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

«" , I.,;nd'kreis äächgigphe Schweiz-Osterzgebirge , “
Sebnitz x 23.04.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Struppen x in Bearbeitung Doppelhaushalt 2021/2022

Ü , ' *]Lfind'kreis Leipzig ' ; ’ ,

Belgershain x 14.04.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Borsdon‘ x 20.08.2020 Doppelhaushalt 2020/2021
Machern x 13.11.2020 Doppelhaushalt 2021/2022
Markranstädt x 22.11.2019 Doppelhaushalt 2020/2021

Parthenstein x 17.02.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

Thallwitz x 04.05.2020 Doppelhaushalt 2020/2021

" ' ' "Landkreis Nrorcigachsen , ,

Schönwölkau x | 16.11.2020 Doppelhaushalt 2020/2021   
Haushaltssatzungen 2021, Stand: 24. November 2020
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